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3.  Fahrtkosten 
 
Es werden entweder die Preise der 
öffentlichen Verkehrsmittel (2. Klasse) 
zu Grunde gelegt oder pro gefahrenem 
Kilometer 0,22 € vergütet, wenn die 
Fahrt mit dem eigenen Pkw 
zweckmäßiger erscheint.  
 
Zur Vereinfachung der Fahrtkosten-
abrechnung werden die Fahrstrecken 
der  Kursleiter/innen in Zonen eingeteilt: 
 
ab 12 km (I),  
ab 20 km (II),  
ab 25 km (III),   
ab 30 km (III) usw. 

3.  Fahrtkostenerstattung 
 
Es werden entweder die Preise der 
öffentlichen Verkehrsmittel (2. Klasse) zu 
Grunde gelegt oder pro gefahrenem 
Kilometer der Satz ertstattet, den das 
Landesreisekostengesetz in der jeweils 
geltenden Fassung vorgibt, wenn die Fahrt 
mit dem eigenen Pkw zweckmäßiger 
erscheint.  
 
Zur Vereinfachung der Fahrtkosten-
erstattung werden die Fahrstrecken der 
Kursleitenden in Zonen (römische Zahlen) 
eingeteilt: 
 
ab 12 km (I),  
ab 20 km (II),  
ab 25 km (III),   
ab 30 km (IV)  
ab 35 km (V) 
ab 40 km (VI) 
ab 45 km (VII) 
ab 50 km (VIII) 
 
Eine höhere Erstattung als der Satz für 
Zone VIII wird nicht gewährt. 

 


